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9erperimeter nadj ft. jilijifiei3tctftt
2lu§jug-au§ ber S3eröffetitlid)ung oott £errrt Dr. jur. @lfer,

©etretär be§ ft. gaHifcßett îantonalen SBaubepaitementeë.

(jjortfe^ung.)

4. ©üterßraßen.
©S ftnb des Prioatftraßen, für bie tnbepg auf bie

SBettragëpftic^t bei prioaten ©tunbbeßßeS materiell bie
gleichen Sorfdjriften Anwenbung ftnben, trie für hieben
ßraßen, b. h- bie Sou-, KorreltionS» unb Uniertjaltsfoften
geben ooQßänbig p Saften ber beteiligten ©egenb. 3tl§
©üterßraßen werben gemäß Artilel 5 beS SiraßengefeßeS
biejenigen Straßen angefeßen, „welche ber Seroirtfcßaf»
tung, ber Ausbeutung ober ber Serwenbung ber ©runb»
ßücle, beßeßen btefe in ©ruppen ober feien fte einzeln,
pdenen". ©iefe ntcljtS unb alles fagenbe ©«finition be»

barf ber ©rläuterung namentlich mit Süctßdjt auf bte

Abgrenpng ber beiben Segriffe ©üter» unb 9tebenßraße.
Qm allgemeinen ftnb in bte Klaffe ber ledern biejenigen
Straßen einpbejteßen, bie ber Senfißtrag, Seroirtfcßaf»
tung unb Ausbeutung oon lanb» unb forßwirtfeßaftltehen
©ütern, forde oon Steinbrüchen, ©orfmooren, Kohlen»
gruben unb bergleicßen denen unb nidjt baneben nod)
für ben allgemeinen Serleßr nolroenbig ftnb. Sobalb
bagegen eine Straße audj biefem Setleßr p denen ßat,
wa§ in ber Siegel bann ber gall ifi, wenn fte fuß im
Saugebiet oon Drtfcßaften befhibet ober bie Serbtnbung
oerßältniSmäßig umfangreicher, jrnar länblicßer aber teil»
weife beoöllerter ©ebtete mit wichtigeren öffentlichen
Straßen ßerßeHt, ifi fte ebenfalls als öffentliche Straße
ju llaffißjieren. Als ©üterßraßen finb fetner häufig auch
3ufaßrten p einzelnen ©ebäuben in SSoßnquarlteren p
behanbeln.

5. Söilbbäcße unb Süfen. »

©egenftanb ber SBilbbacßgefeßgebung ift gemäß bem
einfcßlägigen ©efeß oom 12. Augufi 1869 „bie Serbau»
ung ber im ©ebtete beS KanfonS beßnbltcßen äßübbäcße
unb SRüfen, welc|e gemeingefährlich ftnb". Unter folget
Set bauung ift in elfter Slnte oerfianben de girierung
ber Sohle fpejieU oon gemeingefährlichen, gefcßtebefüßren»
ben SBilbbäcßen im Hochgebirge mittelfi Salfperren uttb
bte baherige Serhütung ber fortwäßrenben Serttefung
berfelben unb ber ÜRacßrutfcßung ber Seitenhänge, ©ocß
finb unter ben Segriff ber Setbauung oon jeher auch
anbete SRaßnaßmen, wte ©erabelegung, Anbringung oon
Stretchwuhren, Anlage unb ©rwetterung oon KteSfängen,
fubfumiert worben (Amtsblatt 1877, Seite 117). 3n ber
golge ergab fich bann aber bie ÜRoiwenbigfett, de An»
wenbbarieit ber Seftimmungen beS ©efeßeS über de
Setbauung ber SBilbbäcße unb IRüfen aueß auSpbeßtten
auf de Korreition folget ©ewäffer, welcße, ohne in de
Klaffe ber eigentlichen SGBilbbäeße p gehören, jeitwetfe
ihre Umgebung in größerem SRaßßabe gefährben unb

pr Sicßerßetlung berfelben umfaffenbere unb toftfpteligere
KorreltionSarbeiten erforbern. ©teS gefcßaß burcß iRacß»

tragSgefeß oom 24. gebruar 1877.
©te Koften ber Sacßoerbauungen unb ©ewäfferlorrel»»

tionen gehen grunbfäßltcß auSfcßlteßlicß p Saßen beS

beteiligten prioaten ©runbbefißeS. Sie ftnb aber in ber
Siegel berart groß, baß fte bte Kräfte defeS ©runbbeftßeS
überßetgen. 3n defen gälten hüben ©emehtbe» unb
StaatSfuboentionen unb nach bem etbgenöffifcßen Sößaffet»

baupottjeigefeß oom 22. 3uni 1877 auch SunbeSfuboen»
tionen erlelcßternb piaß p greifen, woburcß ber bem

Prioatgrunbbeftß jufaüenbe Koßenanteil in ber Siegel

auf 10 bis 55°/o ber ©efamtloften ^etabgefe^t werben
lann. ©agegen ftnb bte Unterhalts!often ganj oon ben

Perimeterpßicßttgen p tragen.

III. Srägcv, iüefcn unb üorausfetpittaen
ber öettmQspflicßt.

1. ©räger ber Perimeterpflicßt.
Perimeterpßtcßtig iß regelmäßig ein ©runbßücE, be»

jleßungSweife ber jeweilige ©igentümer beSfelben. ®aS
©efeß fprießt oon ber beteiligten „©egenb", bem um»
grenjten „©eblei", ben beitragspflichtigen „Stegenfchaften",
bem beitragspflichtige,n „©runbbeftß" ; einjig im SBilb»
bacßoerbauungSgefcß iß oon ben „biSßer Pflichtigen" unb
bem „beteiligten ©runbbeftß" de Siebe, ©oeß finb de
„bisher Pßicßiigen" mit wenigen, oon alten SBußrpßicßt»
oerßältniffen ßerrüßrenben Ausnahmen (fpejtetl p nennen
iß bte SSBuhrpßicßt ber rßetntalifchen DrtSgemetnben in»

bepg auf ben Sißeirt unb dejenige oerfeßtebener Korpo»
rationen an ber ®ßur) ebenfalls ©runbßücle. Ähnlich
wie baS 3 S. als „©runbßücl' niißt auSfdhließltcß
ben ©runb unb Soben (baS ©rbreidh) oetßeht, brauchen
öud| bie in ber Straßen» unb 2Bilbbacßgefcßgebung oor»
tommenben AuSbrüdfe ©runbßütf, ©egenb, ©ebtet ufw.
nießt notwenbig ftrifte interpretiert ju werben. So iß
eS jwetfeüoS all juläffig p era^ten, baß au<ß ©ebäube,
aueß nienn fte einen oom Sobenbeftßer oerfeßiebenen
©igentümer haben, perimeterpßicßttg erllärt werben lön»
neu. ®aS gleite bürfte grunbfäßlicß angenommen werben
oon anbern mit bem Soben feft oerbunbetten Dbjelten,
wte j. S. Seitungen, ©eletfeanlagen unb bergleicßen.

2, ®ie Perimeterpflicßt als ©runblaß.
Sie Perimeterpßicßt ßellt feeß tn allen gäEen als

©runblaft bar. ©ureß Slrtilel 36 beS StraßengefeßeS,
Artilel 4 beS fRacßtragSgefeßeS ßiep unb Artilel 199
@. ®. pm 3- @» S3» n)irb ße auSbrüdltcß als folcße
bejeießnet. ©te ilBirlung ßieoon ift, baß Seritneterfdhulbner
etnjig ber jeweilige ©igentümer beS belaßeten ©runb»
ßücfeS iß. äRit ber Seräußerung, Serfißenlung ober
©erelillion ßört ber bisherige ©igentümer grunbfäßließ
auf, Scßulbner p fein, ©te S^ulb geßt auf ben ©rwerber
über, unb jwar tritt defer Übergang auch ein ßtnftcßtlicß
foleßer Perimeterbeiträge, de f'eßon unter bem SecßtS»

oorgänger fällig geworben ftnb. fRicßt auSgefcßloffen iß
felbßoerßänbli^, baß fuß Käufer unb Serfäufer etneS

perimeter Pflichtigen ©runbßücleS baßin oeretnbaren, baß
leßterer gegenwärtige ober aBfäEig plünftige Perimeter»
fcßulben auf fieß nimmt, ©abureß wirb tnbeffen nur ein
obligationenrccßtlicßeS SegreßoerßältniS jwifeßen Käufer
unb Serläufer begrünbet. ®em ©runblaßgläubiger (Staat
ober ©emeinbe) gegenüber ift unb bletbt etnjig ber je»

weitige ©runbeigeniümer oerpßicßtet.
©ine weitere ÎBirlung beS ©runblaftoerßältnlffeS iß,

baß ber SexpfXichtete nteßt perfönlicß, b. ß. nicht mit
feinem ganjen Sermögen, fonbern auSfeßlteßltcß mit bem
perimeterbelaßeten ©runbßüd haftet. Sie Setreibung
ift gemäß Art. 37 unb 41 beS SunbeSgefeßeS über
Scßulbbetreibung unb KonlurS auf Pfanboermertung
anpheben.

Sie Perimeterfd^ulb iß eine unmittelbar auf ©efeß
berußenbe ößeutltcß»rc-cßtli^e ©runblaß. AIS folcße genießt
fte ben Sorpg, baß ße aßen anbern ©runbpfanb» unb
©runblafijehulben oorgeßt. Dbwoßt bteS im ©efeß nie»

genbS auSbrücEficß gefagt ift, ergibt eS fuß bodß aus
ißrem SBefen als einer im allgemeinen, öffentlichen 3"=
tereffe gelegenen, öffentlich»re<ßtlicßen, auf pofitioe Seißung
gerichteten Sefcßränlung beS ©runbetgentumS. ©aß bte

Abpcßt beS ß. gallifcßen ©efeßgeberS bei ber Schaffung
oon Artilel 4 beS IRacßtragSgefeßeS pm Slraßengefeß
baßtn ging, bte Peximeterbeiträge als allen anbern ©runb»
pfanb» unb ©runblaftforberungen im Sang oorangeßenb

p erllären, ergibt fieß aueß aus ber regterungSrätlicßen
Sotfcßaft pm genannten SRacßtragSgefeß,
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Der PerimeterM st. gallischem Recht.
Auszug aus der Veröffentlichung von Herrn Or. jur, I. Elfer,

Sekretär des st. gallischen kantonalen Baudepaitementcs.

(Fortsetzung.)

4. Güterftraßen.
Es sind dies Privatstraßen, für die inbezug auf die

Beitragspflicht des privaten Grundbesitzes materiell die
gleichen Vorschriften Anwendung finden, wie für Neben
straßen, d. h. die Bau, Korrektions' und Unterhaltskosten
gehen vollständig zu Lasten der beteiligten Gegend. Als
Güterstraßen werden gemäß Artikel 5 des Straßen gesetzes

diejenigen Straßen angesehen, „welche der Bewirtschaf-
tung, der Ausbeutung oder der Verwendung der Grund-
stücke, bestehen diese in Gruppen oder seien sie einzeln,
zudienen". Diese nichts und alles sagende Definition be-

darf der Erläuterung namentlich mit Rücksicht auf die

Abgrenzung der beiden Begriffe Güter- und Nebenstraße.
Im allgemeinen sind in die Klasse der letztern diejenigen
Straßen einzubeztehen, die der Benützung, Bewirtschaf-
tung und Ausbeutung von land- und forstwirtschaftlichen
Gütern, sowie von Steinbrüchen, Torsmooren, Kohlen-
gruben und dergleichen dienen und nicht daneben noch
für den allgemeinen Verkehr notwendig sind. Sobald
dagegen eine Straße auch diesem Verkehr zu dienen hat,
was in der Regel dann der Fall ist, wenn sie sich im
Baugebiet von Ortschaften befindet oder die Verbindung
verhältnismäßig umfangreicher, zwar ländlicher aber teil-
weise bevölkerter Gebiete mit wichtigeren öffentlichen
Straßen herstellt, ist sie ebenfalls als öffentliche Straße
zu klassifizieren. Als Güterftraßen sind ferner häufig auch
Zufahrten zu einzelnen Gebäuden in Wohnquartieren zu
behandeln.

5. Wildbäche und Rüfen. «

Gegenstand der Wildbachgesetzgebung ist gemäß dem
einschlägigen Gesetz vom 12. August 1869 „die Verbau-
ung der im Gebiete des Kantons befindlichen Wildbäche
und Rüfen, welche gemeingefährlich sind". Unter solcher
Verbauung ist in erster Linie verstanden die Fixierung
der Sohle speziell von gemeingefährlichen, geschiebeführen-
den Wildbächen im Hochgebirge mittelst Talsperren und
die daherige Verhütung der fortwährenden Vertiefung
derselben und der Nachrutschung der Seitenhänge. Doch
sind unter den Begriff der Verbauung von jeher auch
andere Maßnahmen, wie Geradelegung, Anbringung von
Streichwuhren, Anlage und Erweiterung von Kiesfängen,
subsumiert worden (Amtsblatt 1877, Seite 117). In der
Folge ergab sich dann aber die Notwendigkeit, die An-
wendbarkeit der Bestimmungen des Gesetzes über die

Verbauung der Wildbäche und Rüfen auch auszudehnen
auf die Korrektion solcher Gewässer, welche, ohne in die
Klasse der eigentlichen Wildbäche zu gehören, zeitweise
ihre Umgebung in größerem Maßstabe gefährden und
zur Sicherstellung derselben umfassendere und kostspieligere
Korrektionsarbeiten erfordern. Dies geschah durch Nach-
tragsgesetz vom 24. Februar 1877.

Die Kosten der Bachverbauungen und Gewäfferkorrek-
tionen gehen grundsätzlich ausschließlich zu Lasten des

beteiligten privaten Grundbesitzes. Sie sind aber in der
Regel derart groß, daß sie die Kräfte dieses Grundbesitzes
übersteigen. In diesen Fällen haben Gemeinde- und
Staatssubventionen und nach dem eidgenössischen Wasser-
baupolizeigesetz vom 22. Juni 1877 auch Bundessubven-
tionen erleichternd Platz zu greifen, wodurch der dem

Privatgrundbesitz zufallende Kostenanteil in der Regel
auf 10 bis 55°/o der Gesamtkosten herabgesetzt werden
kann. Dagegen sind die Unterhaltskosten ganz von den

Perimeterpflichtigen zu tragen.

II!. Träger, îvesen und Voraussetzungen
der Beitragsxslicht.

1. Träger der Perimeterpflicht.
Perimeterpflichtig ist regelmäßig ein Grundstück, be-

ziehungsweise der jeweilige Eigentümer desselben. Das
Gesetz spricht von der beteiligten „Gegend", dem um-
grenzten „Gebiet", den beitragspflichtigen „Liegenschaften",
dem beitragspflichtige.» „Grundbesitz"; einzig im Wild-
bachverbauungsgesitz ist von den „bisher Pflichtigen" und
dem „beteiligten Grundbesitz" die Rede. Doch sind die
„bisher Pflichtigen" mit wenigen, von alten Wahlpflicht-
Verhältnissen herrührenden Ausnahmen (speziell zu nennen
ist die Wahlpflicht der rheintalischen Ortsgemeinden in-
bezug auf den Rhein und diejenige verschiedener Korpo-
rationen an der Thur) ebenfalls Grundstücke. Ahnlich
wie das Z G. B. als „Grundstück' nicht ausschließlich
den Grund und Boden (das Erdreich) versteht, brauchen
auch die in der Straßen- und Wildbachgesetzgebung vor-
kommenden Ausdrücke Grundstück, Gegend, Gebiet usw.
nicht notwendig strikte interpretiert zu werden. So ist
es zweifellos als zulässig zu erachten, daß auch Gebäude,
auch wenn sie einen vom Bodenbesitzer verschiedenen
Eigentümer haben, perimeterpflichtig erklärt werden kön-
nen. Das gleiche dürste grundsätzlich angenommen werden
von andern mit dem Boden fest verbundenen Objekten,
wie z. B. Leitungen, Geleiseanlagen und dergleichen.

2. Die Perimeterpflicht als Grundlast.
Die Perimeterpflicht stellt sich in allen Fällen als

Grundlast dar. Durch Artikel 36 des Straßengesetzes.
Artikel 4 des Nachtragsgesetzes hiezu und Artikel 199
E. G. zum Z. G. B. wird sie ausdrücklich als solche
bezeichnet. Die Wirkung hievon ist. daß Perimeterschuldner
einzig der jeweilige Eigentümer des belasteten Grund-
stückes ist Mit der Veräußerung, Verschenkung oder
Dereliktion hört der bisherige Eigentümer grundsätzlich
auf, Schuldner zu sein. Die Schuld geht auf den Erwerber
über, und zwar tritt dieser Übergang auch ein hinsichtlich
solcher Perimeterbeiträge, die schon unter dem Rechts-
Vorgänger fällig geworden sind. Nicht ausgeschlossen ist
selbstverständlich, daß sich Käufer und Verkäufer eines
perimeterpflichtigen Grundstückes dahin vereinbaren, daß
letzterer gegenwärtige oder allfällig zukünftige Perimeter-
schulden auf sich nimmt. Dadurch wird indessen nur ein
obligationenrcchtliches Regreßverhältnis zwischen Käufer
und Verkäufer begründet. Dem Grundlastgläubiger (Staat
oder Gemeinde) gegenüber ist und bleibt einzig der je-
weilige Grundeigentümer verpflichtet.

Eine weitere Wirkung des Grundlastverhältniffes ist,
daß der Verpflichtete nicht persönlich, d. h. nicht mit
seinem ganzen Vermögen, sondern ausschließlich mit dem
perimeterbelasteten Grundstück hastet. Die Betreibung
ist gemäß Art. 37 und 41 des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs auf Pfandverwertung
anzuheben.

Die Perimeterschuld ist eine unmittelbar auf Gesetz

beruhende öffentlich-rechtliche Grundlast. Als solche genießt
sie den Vorzug, daß sie allen andern Grundpfand- und
Grundlastschulden vorgeht. Obwohl dies im Gesetz nir-
gends ausdrücklich gesagt ist, ergibt es sich doch aus
ihrem Wesen als einer im allgemeinen, öffentlichen In-
tsreffe gelegenen, öffentlich-rechtlichen, auf positive Leistung
gerichteten Beschränkung des Grundeigentums. Daß die

Absicht des st. gallischen Gesetzgebers bei der Schaffung
von Artikel 4 des Nachtragsgesetzes zum Straßengesetz
dahin ging, die Perimeterbeiträge als allen andern Grund-
pfand- und Grundlastforderungen im Rang vorangehend
zu erklären, ergibt sich auch aus der regierungsrätlichen
Botschaft zum genannten Nachtragsgesetz.
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3. Voraulfeßungen unb Sefen ber
iperimeterpflicht.

a) ätflgemeinel. Stach ben Vefiimmungen bei ©trafen»
unb bel Silbbachoerbauunglgefeßel wirb ber perimeter
auf bie „beteiligte" ©egenb »erlegt. Sal hierunter gu
oerfte^en ift, ^at ber Stegierunglrat in lonftanter IHec^t=

fpredjung wieberholt pm Itulbrucl gebraut. ©anach i»irb
ein ©runbfiücl am Sau ober an ber Korreltion einer
Straße ober eine! Vacßel bann all „beteiligt" ange»
feßen, wenn e§ baraul befonbere Vorteile gießt, b. I).

folcße, bie fiber bie gntereffen, weldße Me Iflgemetnßeit
am fraglichen Unternehmen hat, ßtnaulgeßen unb für
bal ©runbftüd eine eigentliche Sertoermeßrung mit ft<h

bringen. ©iefe Stecßtfprechung ift eine notroenbige golge
bel 'Sefenl ber ißerimeterpfli^t. Sie fdßon oben unter
giffer II, 2. angebeutet, fteßi biefe ein ©ntgelt für ern»

pfangene ©onberoorteile bar. ©te ift eine befonbere Vor»
teillaulgleidjung. ©a febermartn, alfo auch ber ©runb»
eigentümer, ber allgemeinen ©teuerpflicßt unterliegt unb
in biefer Seife gut ©ecfung ber Saften »on Staat unb
©emetnbe beiträgt, hat er auch Slnfprucß barauf, an ben
Vorteilen ber öffentlichen gnftitutionen oßne befonbere!
Entgelt teilguneßmen. ©iefer Infprud) befielt tnbeffen
billigerroeife nur tnbegug auf bie allgemeinen Vorteile,
beren jebe! Mitglieb bei ©emeinwefenl ohne Unterfcßteb
teilhaftig wirb. Senn bagegen befonbere, anbern nicht
julommenbe Vorteile in grage flehen, erfdßelnt el recht
unb billig, ffir beren ©ewäßrung eine befonbere Ver»
götung gu forbern. ©er ©inline foil ftch nicht auf
Soften ber Slflgemeinßett befonber! bereichern, fonbern
bloß baljenige unentgeltlich erhalten, bal auch feinen
Mitbürgern ohne Vegaßlung gegeben wirb. ©iefel burch»
au! gerechte SMttgip foil burc| bal gnfütut bel ißeri»
meter! oerwirîllcht werben.

©amit, baß Dal ft. gaflifdje ©traßengefeß bie $erbei>
gießung ber „beteiligten" ©egenb oerlangt, fießt e! fxcß

in ©egenfaß gu Denjenigen außerlantonalen unb au!»
länbifcßen ©efeßgebungen, bie etne VettraglpfKcßt bloß
ffir benjenigen ©runbbefiß fennen, ber an etne Straße
unmittelbar anftößt (Intieger, Stnwänber, Slbjagenten).
Dßne gmeifel entfpridjt bal ft. gaflifche ©efeß bem »or>
hin erwähnten ißrlngip in ungleich befferer Seife all biefe
letztgenannten Slechtlorbnungen, welche bie Veitraglpflicßt
unabhängig »on ben im einseinen galle wirîlich oor»
liegenben Verßälintffen, tebigticß auf einer ©urcßfcbmttl»
erfahrung baßetenb unb baher unter Umftänben etn

burcßaul unbißige! Sîefultat bewirîenb, feftfeßen. ©iefel
Sîefultat !ann in boppelter Vegießung unbißig fein. ©in-
mal ift babei möglich, baß Voben, ber am fraglichen
Unternehmen gar leinen Vorteil, ja fogar noch Sladjteile
hat, bennod) beitragspflichtig ift. ©obann lann unb wirb
ber gaß eintreten, baß ©runbftücfe, bie aul bem Unter»
nehmen roefentlicße befonbere Vorteile stehen, gar rtid^t
beitragspflichtig eiflärt werben lönnen. Solche Mängel
werben Durch bie Siegelung, wte fie bem ft. gaßifdfen
Siecht eigen ift, »ermteben.

©iefel oerlangt, entfprechenb bem ©runbfaß ber
redfjtlgleichen Veßanblmtg Ifler, bie Iferbeigiebung ber
gangen beteiligten ©egenb. ®ie perimeterumgrengenbe
Veßörbe barf bemnach nicht einjelrte wirtlich beteiligte
©runbftücfe »on ber perimeteretnbegtehung aulnehmen.
©I lommt gwar oft »or, baß Veßörben mit ©runbeigen»
tömern Vereinbarungen treffen, wonach ffir ben einzelnen
gaß gegen beftimmte ©egenteiftungen ^erimeierfretbeit
pgeftchert wirb, ©iefe Vereinbarungen lönnen unb Dürfen
feboch nicht bie Sirlung h«6en, baff ber ©tnbegug in
bal gu umgreugenbe ißerimetergeblet nicht ftattfinben foß ;
benn eine Derartige Sirlung würbe unpläffigerweife gur
golge haben, bafi bie übrigen perimeterpflichtig ©rllärten
nicht in ber Sage wären, in einem aßfäßigen perimeter»

progeß eine gerechte Verteilung ber Saften gwifs|en ihnen
unb benjenigen, welken ißerimeterfrelhelt gewährt würbe,
gu oerlangen, ©ine foldje Vereinbarung berührt otelmehr
lebigltcß bal Verhällnt! gwif^en bem lontraßierenben
©runbeigentfimer unb ber Veßörbe all Vertreterin bei
fraglichen ©emeinwefenl. ©le bewirlt, baß ber perimeter-
befreite, in bal tßerimetergebtet jeboch eingubegiehenbe
©runbeigentfimer bei ber feinergeitigen ßoftenoerteilung
iatfächlich nicht belaftet werben barf, tnbem etüweber
ba! betreffenbe ©emeinwefen ben ben ©runbeigentfimer
son Sîecïjt! wegen treffenben ißerimeterbeitrag übernimmt
ober ba| ber com ©runbeigentfimer für bie Perimeter»
freüjett bereit! geleitete ©egenwert felbft all perimeter»
beitrog behanbelt wirb, ©amit bleibt ben übrigen ißeri»
meterpflidhtigen bie Mögltchleit gewahrt, in einem aß»

fäfligen ißerimeterprogeh eine anbere Umf^reibung ihrer
Stiebten gegenüber benjenigen ber fogenannten Verimeter»
befreiten gu oerlangen.

b) Vetfptele lonîreter beîonberer Vorteile, ©in be»

fiimmtel, untrögli^el Merlmal gur Unterfd|eibung ber
befonbern »on ben bloß aßgemetnen Vorteilen gibt el
natürlich nicht. Vetbe fließen »ieifach tneinanber über,
©arum in ben meiften gäßen bie ©«hwterigleit ber
Urnfchrelbung be! perimeter! unb bie §auftgleit ber
baraul entftehenben Slnftänbe gwifchen ben ©runbetgen»
tfimern unb ben ben perimeter umgrengenben Vehörben
III dpralterifiifchfter ©onberoorteil erfdhetnt bie burch
Den Vau einer ©traße erfolgenbe @rfc|ließung eine!
©runbftfidel gu Vaulanb. ©iefer Vorteil lommt- tnlbe»
fonbere ben unmittelbar an eine neue ©traße anftoßenben
©runbetgentömern, unter Umftänben aber auch ben in
einer weitern Umgebung berfelben gelegenen Siegenfchßften
(ben fogenannten ßinterliegenben ©runbftöclen) gu. Seß»

terel namentltdh bann, wenn bie ©traße »on nicht bloß
untergeorbneter Vebeutung ift, fonbern für ein größerei
Vaugeblet bie §aupt » Sîommnnifationiaber bilöett foß.
©iefer in ber Vaulanbetfcfjließung beftehenbe befonbere
Vorteil tritt »on aßen ©onberintereffen woßl am beut»

ließen gu ©age, weil hier ber Mehrwert bei ©runb».
ftüclel In ber Siegel mit "Seiehtigfeit feftgefteßt werben
lann. Voben in größeren Drtfc|aften unb in beren Slähe»
ber urfprünglich nur lanbroirtfdjafttich henüßt unb »er»
wertet werben tonnte, erfährt baburdj, baß er gu Vau»
lanb wirb, oft etne Vermehrung um ba! oielfache bei
früheren Serie!.

Sil! ein weiterer ©onberoorteil ift gu nennen bie

Schaffung ber Möglic|telt befferer Vewirtfcljaftung bei
Vobenl. ©r tritt namentlich bei Straßen auf, bie Durch

länblichel ©ebiet führen, unb betrifft in ber Siegel einen

oerhältnilmäßig weit größeren Umtrei! »on Siegenfehaften,
all ber Vorteil ber Vaulanberf^Heßung. Vielfach beftßen
noch weite lanb» unb forftwirtfc|afiltche ©ebiete burch»

fdEjntttlich fehï »erlümmerte gu» unb 2lbfuhr»erhältniffe,
bie gubem oft nur prioatrechtlich geregelt finb. §ier »er»

mag bie ©rfteßung einer öffentlichen ©traße ober einer
tunftgerecht angelegten ©üterftraße ntcht nur ben an Me»

felbe anftoßenben ©ütern, fonbern regelmäßig auch noch

bem weiter »on berfelben entfernten ©ebiet namhafte
©onberoorteile gu bringen, ©abei macht e! grunbfäßtich
leinen Unterfsfjieb aul, ob bie in Die fem entfernteren
©ebtet gelegenen ©runbftücfe mit ber neuen ober lorri»
gierten '©traße bereit! burch Siebenwege, begießunglweife
bloße gaßr» unb ©eßwegre^te, »erbunben finb, ober ob

btel nicht ber gaß ift, wenn nur Me Möglic|leit befiehlt.

Durch in »ernünftigem Slaßmen gehaltene Äoften eine

foleße oorteilhafte Verbinbung gu fdßäffen (Verw.»Siecht
Vb. II, Sir. 574 unb 580). ©er erwähnte ©onberoorteil
ber Schaffung befferer Vewirtfchaftunglmöglichleit lonn
inbeffen auch eintreten bei SIeubau ober Äorreltion »on

Straßen in bereit! gang ober leilweife bebauten Ctuar»
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3. Voraussetzungen und Wesen der
Perimeterpflicht.

ch Allgemeines. Nach den Bestimmungen des Straßen-
und des Wildbachverbammgsgesetzes wird der Perimeter
auf die „beteiligte" Gegend verlegt. Was hierunter zu
verstehen ist, hat der Regierungsrat in konstanter Recht-
sprechung wiederholt zum Ausdruck gebracht. Danach wird
ein Grundstück am Bau oder an der Korrektion einer
Straße oder eines Baches dann als „beteiligt" ange-
sehen, wenn es daraus besondere Vorteile zieht, d. h,

solche, die über die Interessen, welche die Allgemeinheit
am fraglichen Unternehmen hat. hinausgehen und für
das Grundstück eine eigentliche Wertvermehrung mit sich

bringen. Diese Rechtsprechung ist eins notwendige Folge
des Wesens der Perimeterpflicht. Wie schon oben unter
Ziffer II, 2. angedeutet, stellt diese ein Entgelt für em-

pfangene Sondervorteile dar. Sie ist eine besondere Vor-
ieilsausgleichung. Da jedermann, also auch der Grund-
eigentümer, der allgemeinen Steuerpflicht unterliegt und
in dieser Weise zur Deckung der Lasten von Staat und
Gemeinde beiträgt, hat er auch Anspruch darauf, an den
Vorteilen der öffentlichen Institutionen ohne besonderes

Entgelt teilzunehmen. Dieser Anspruch besteht indessen

billigerweise nur inbezug auf die allgemeinen Vorteile,
deren jedes Mitglied des Gemeinwesens ohne Unterschied
teilhaftig wird. Wenn dagegen besondere, andern nicht
zukommende Vorteile in Frage stehen, erscheint es recht
und billig, sür deren Gewährung eine besondere Ver-
gütung zu fordern. Der Einzelne soll sich nicht auf
Kosten der Allgemeinheit besonders bereichern, sondern
bloß dasjenige unentgeltlich erhalten, das auch seinen

Mitbürgern ohne Bezahlung gegeben wird. Dieses durch-
aus gerechte Prinzip soll durch das Institut des Peri-
meters verwirklicht werden.

Damit, daß das st. gallische Straßengesetz die Herbei-
ziehung der „beteiligten" Gegend verlangt, stellt es sich

in Gegensatz zu denjenigen außerkantonalen und aus-
ländischen Gesetzgebungen, die eine Beitragspflicht bloß
für denjenigen Grundbesitz kennen, der an eine Straße
unmittelbar anstößt (Anlieger, Anwänder, Adjazenten).
Ohne Zweifel entspricht das st. gallische Gesetz dem vor-
hin erwähnten Prinzip in ungleich besserer Weise als diese

letztgenannten Rechtsordnungen, welche die Beitragspflicht
unabhängig von den im einzelnen Falle wirklich vor-
liegenden Verhältnissen, lediglich auf einer Durchschnitts-
erfahrung basierend und daher unter Umständen ein
durchaus unbilliges Resultat bewirkend, festsetzen. Dieses
Resultat kann in doppelter Beziehung unbillig sein. Ein-
mal ist dabei möglich, daß Boden, der am fraglichen
Unternehmen gar keinen Vorteil, ja sogar noch Nachteile
hat, dennoch beitragspflichtig ist. Sodann kann und wird
der Fall eintreten, daß Grundstücke, die aus dem Unter-
nehmen wesentliche besondere Vorteile ziehen, gar nicht
beitragspflichtig erklärt werden können. Solche Mängel
werden durch die Regelung, wie sie dem st. gallischen
Recht eigen ist, vermieden.

Dieses verlangt, entsprechend dem Grundsatz der
rechtsgleichen Behandlung Aller, die Herbeiziehung der
ganzen beteiligten Gegend. Die perimeterumgrenzende
Behörde darf demnach nicht einzelne wirklich beteiligte
Grundstücke von der Perimetereinbeziehung ausnehmen.
Es kommt zwar oft vor, daß Behörden mit Grundeigen-
tümern Vereinbarungen treffen, wonach für den einzelnen
Fall gegen bestimmte Gegenleistungen Perimetersreiheit
zugesichert wird. Diese Vereinbarungen können und dürfen
jedoch nicht die Wirkung haben, daß der Einbezug in
das zu umgrenzende Perimetergebtet nicht stattfinden soll;
denn eine derartige Wirkung würde unzulässigerweise zur
Folge haben, daß die übrigen perimeterpflichtig Erklärten
nicht in der Lage wären, in einem allfälligen Perimeter-

prozeß eine gerechte Verteilung der Lasten zwischen ihnen
und denjenigen, welchen Perimeterfreiheit gewährt wurde,
zu verlangen. Eine solche Vereinbarung berührt vielmehr
lediglich das Verhältnis zwischen dem kontrahierenden
Grundeigentümer und der Behörde als Vertreterin des

fraglichen Gemeinwesens. Sie bewirkt, daß der perimeter-
befreite, in das Perimetergebiet jedoch einzubeziehende
Grundeigentümer bei der seinerzeitigen Kostenverteilung
tatsächlich nicht belastet werden darf, indem entweder
das betreffende Gemeinwesen den den Grundeigentümer
von Rechts wegen treffenden Perimeterbeitrag übernimmt
oder daß der vom Grundeigentümer für die Perimeter-
freiheit bereits geleistete Gegenwert selbst als Perimeter-
beitrag behandelt wird. Damit bleibt den übrigen Peri-
meterpflichtigen die Möglichkeit gewahrt, in einem all-
fälligen Perimeterprozeß eine andere Umschreibung ihrer
Pflichten gegenüber denjenigen der sogenannten Perimeter-
befreiten zu verlangen.

d) Beispiele konkreter besonderer Vorteile. Ein be-

stimmtes, untrügliches Merkmal zur Unterscheidung der
besondern von den bloß allgemeinen Vorteilen gibt es

natürlich nicht. Beide fließen vielfach ineinander über.
Darum in den meisten Fällen die Schwierigkeit der
Umschreibung des Perimeters und die Häufigkeit der
daraus entstehenden Anstünde zwischen den Grundeigen-
tümern und den den Perimeter umgrenzenden Behörden!
Als charakteristischster Sonderoorteil erscheint die durch
den Bau einer Straße erfolgende Erschließung eines
Grundstückes zu Bauland. Dieser Vorteil kommt insbe-
sondere den unmittelbar an eine neue Straße anstoßenden
Grundeigentümern, unter Umständen aber auch den in
einer weitern Umgebung derselben gelegenen Liegenschaften
(den sogenannten hinterliegenden Grundstücken) zu. Letz-
Leres namentlich dann, wenn die Straße von nicht bloß
untergeordneter Bedeutung ist, sondern für ein größeres
Baugebiet die Haupt - Kommunikationsader bilden soll.
Dieser in der Baulanderfchlikßung bestehende besondere
Vorteil tritt von allen Sonderinteressen wohl am deut-
lichften zu Tage, weil hier der Mehrwert des Grund-,
stückes in der Regel mit 'Leichtigkeit festgestellt werden
kann. Boden in größeren Ortschaften und in deren Nähe,
der ursprünglich nur landwirtschaftlich benützt und ver-
wertet werden konnte, erfährt dadurch, daß er zu Bau-
land wird, oft eine Vermehrung um das vielfache des

früheren Wertes.
Als ein weiterer Sondervorteil ist zu nennen die

Schaffung der Möglichkeit besserer Bewirtschaftung des
Bodens. Er tritt namentlich bei Straßen auf, die durch
ländliches Gebiet führen, und betrifft w der Rege! einen

verhältnismäßig weit größeren Umkreis von Liegenschaften,
als der Vorteil der Baulanderschließung. Vielfach besitzen

noch wette land- und forstwirtschaftliche Gebiete durch-
schntttlich sehr verkümmerte Zu- und Absuhrverhältnisse,
die zudem oft nur privatrechtlich geregelt sind. Hier ver-
mag die Erstellung einer öffentlichen Straße oder einer
kunstgerecht angelegten Güterstraße nicht nur den an die-

selbe anstoßenden Gütern, sondern regelmäßig auch noch

dem weiter von derselben entfernten Gebiet namhafte
Sondervorteile zu bringen. Dabei macht es grundsätzlich
keinen Unterschied aus, ob die in diesem entfernteren
Gebiet gelegenen Grundstücke mit der neuen oder korri-
gierten Straße bereits durch Nebenwege, beziehungsweise
bloße Fahr- und Gehwegrechte, verbunden sind, oder ob

dies nicht der Fall ist, wenn nur die Möglichkeit besteht,

durch in vernünftigem Rahmen gehaltene Kosten eine

solche vorteilhafte Verbindung zu schaffen (Verw.-Recht
Bd. II, Nr. 574 und 580). Der erwähnte Sondervorteil
der Schaffung besserer Bewirtschaftungsmöglichkeit kann

indessen auch eintreten bei Neubau oder Korrektion von
Straßen in bereits ganz oder teilweise bebauten Quar-
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Heren. |Mer tommt er gumeifi inbufirieïïen ober geroetb»
Hc^cn Bettleben gu, roeldje bte ôffentltdjen ©trogen haupt»
fac|Üc^ gu benüßen baben. (Strie geringe Betfürgitng bel
SBegel ober eine fonftige unbebeutenb erf(|etnenbe @r=

lelchternng bei Betïehrl bebeutet für ein Qnbuftrie=
©tabliffement häufig einen roefentltchen Sonberoorteil.

Slll britter, mit bem oorgenannten ftch groar häufig
bectenber Sonberoorteil mag bie Schaffung türgerer
^ommunifationen non einem ©runbftücf p beftimmten,
für balfeïbe befonbetl mistigen fünften, mie Bahnhöfen,
anbern Berfehrlgentren, Schulöäufern, Sîirdjen, 2Xtbeit§=

planen, ermähnt merben. „Seit ift ©elb", fagt ein alt»
befanntel Sprichroort. ©«her bebeutet ein lürgerer SBeg

für ein ©rirabftüct enifcljteben auch einen SKehrroert.
Iber nicht nur bie ©Raffung türgerer Sßege bilbet

einen Sonberoorteil, fonbern auch bie (Schaffung fonfimie
günftigerer Sommumtatioul.Berhältniffe. So finb 5. B.
bie Inlage oon ©roüotrl, bie ©rfießung richtiger ©trafen»
entroäfferungSanlagen, bie Berbreiterung, bie Berbefferung
bei Sängenproftll oon ©trafen unb Biegen geeignet,
für öle jenigen ©runöfiücte, bie auf biefe angemiefen ober
bereu Bertehr roenigftenl oon ihnen hauptfächlich auf»
genommen mirb, bte ißmmeterpfticht p begrünben.

Sieben biefen, in mehr ober minber großem SRaße
bei aßen Straßenbauten unb Siraßenforreftionen auf»
tretenben befonberen Borteilen gibt el aber auch noch
foidhe, bie mehr gufäßiger Statur finb. SWS jolche laffen
[ich anführen bie burch einen Straßenbau beroirïte tin»

möglichfeit ber Berbauung ber Stulficljt burch aüfäßige
Steubauten, in olelen gäüen ein gang roefentltctjer Sonber*
oorteil, ferner bie Schaffung eine! größeren Bauabftanbes
oon benachbarten neuen ©ebäuben. fpäufig merben burch
bie Sleuanlage oon Straßen auc| befteßenbe ©ienfibar»
fetten, namentlich Sah*'- unb ©ehroegrechte, unb anbere
Saften, bie auf bem Boben haften, äbetffüffig. ©er
Untergang berfelben fteßt ftc| aulnahmllol all ein in
bie Stugcn fprtngenber Sonberoorteil bar. Çler ift jebosh
auf ben fpegießen Saß aufmerffam p machen, baß, menn
biefer Borteil infolge ganger ober teilroeifer ©ntlafiung
oon befteßenben Unterhaitipflichten beim Bau oon ©e>

meinbeftroßen (im ©egenfaß p Shben» ober ©taatl»
ftcaßen) eintritt, er nicht in [form eine! Berimeterbeitragel,
fonbern burd} Setfiung einer angemeffenen Slullöfungl»
fumme, bie oon einet befonbern Schaßunglfornmiffion
beftimmt merben foß, aulpgleichen ift. ©iefe Slullöfungl
fumme ift oon ber ©emetnbe p fonbieren (Slrtifel 57
unb 58 bei Straßengefeßel). Bon befonberer äBicßtigfett
ift ber Untergang oon befiehenben Saften bei Bachoer»
bauungen unb ©eroäffertorreftionen. ©iefe Saften merben
in ber Siegel aulgelöft, roobei bte Slullöfungl betröge in
Sorm oon ißerimeterbeiträgen an bal neue Unternehmen,
bem ber inêïûnftige Unterhalt überbunben mirb, p be»

gahlen finb. 3m übrigen befieht bei folgen Bachoerbau»
ungen ber roefenilichfle Sonberoorteil immer barin, baß
bie betreffenben ©runbfiücte oon ber ftetl brohenben
ttberfchmemtnungl» Ibrutfdjungl» ober ©tnfturggefahr
ober oon ber befiehenben unb eoentueß immer metter
pnehmenben Berfumpfung befreit merben.

®ie im Borfieljenben enthaltene lufphlung oon
mögliäjen Sonberoorteilen bei Straßenbauten, Straßen»
forreftionen, Bachoerbauitngen unb (Semäfferforrettionen
miß unb fann notmenbigerroetfe leine erfcßöpfenbe fein,
©te iatfächliche« Berhäliniffe finb in ben einzelnen [fällen
außerorbesülidj oerfc|ieben, roeshalb auch öte ©eftaltung
uub bie SIrt ber jeroetligen Sonberoorteile äußerft manntg
faltig finb.

c) SBürbigung ber taifäcljltchen Berhäliniffe. Bei ber

Beurteilung ber Stage, ob für ein ©runbftüd: ein be»

fonberel Qntereffe oorliege ober nicht, müffen regelmäßig
unb pr fmuptfache objeïlioe ©efi<htlpünfte maßgebend

fein, b. h- Berhäliniffe, bie lebiglldj im ©runbftüct felbft
begrünbet finb. @1 barf bei ber Umgrenpng bei Beri»
meter! fomit in ber Siegel nicht abgefteßt merben auf
bie Bebürfniffe unb Steigungen bei jeroetligen ©igentümerl
bei ©runbfiüctel, tnlbefonbere belhalb nicht, roetl fie
meift pfäßiger Statur finb unb baher oon ©igentümer
p ©igentümer, ja oft fogar bei ber nämlichen ißerfon,
roecßfeln. ©er SRaßftab ber fubjettioen Berhältniffe unb
Qntereffen ift baher ein burdjctul unguoerläffiger. ©effett
Inroenbung oerbietet ficß aber auch iuß Stüdficht auf bie
Siotur ber ißerlmeterpflisht all etnel auf ben (Srunb unb
Boben p oerlegenben Beitragel für bemfelben ermachfene
befonbere Borteile. So barf g. B. ber Umftanb, baß ein
©runbeigentümer feinen nod) unÜberbauten Boben aul
biefen ober jenen ©rünben nicht p überbauen, alfo bie
aul ber Baulanberfihlteßung refuttierenben Sonberoor»
teile nidjt p realifieren beab fichtigt, nicßt einen perimeter»
aulf^Ucßunglgrunb bilben.

©tefe Slul führungen gelten tnbeffen nidjt bloß für bie

Umgrenpng bei beteiligten ©ebtetel, fonbern auch für bie

Berteilung ber Soften auf bie bemfelben pgeteilten ein»

geinen Siegenfehaften. ®al ©efeß f^reibt aulbrüdtlich oor,
baß biefe Stoftenoerlegung nach SJlaßgabe roaltenber Ber»
hältniffe unb unter Berüclfichiigung ber Borteile, bei
Siebenftraßen auch noch unter Berüctfidhtigung ber be»

ftehenben ©ienftbarfetten, oorgunshmen fei. ©iefe Bor» '

fchrift hat tnbeffen nicht bloß ©eltung inbejug auf bie

Sßürbigung ber Berhältniffe ber einzelnen Siegenfehaften
für fich, fonbern auch ^infidgtüc^ ber Sßürbigung ber
Berhältniffe ber oerfdhiebenen ßtegenfe^aften untereinanber.
©I barf alfo nicht fd^ablonenmäßig jebel ©runbftüd mit
bem nämlichen Betrag bebaut merben. ©benfomenig ift
pläfftg, auf jeben Quabratmeter bei beteiligten ©ebtetel
grunbfäßlich ben gleichen Sofienanteil p oertegen. Biel»
mehr ift jebel ©runbßütf inbioibueß p behanbeln, unb
el ftnb beffen Berhältniffe unb Borteile geroiffenhaft p
mürbigen unb gu benjenigen ber anbern ©runbftüde in

• Bergletch gu feßen.
d) ©tnige ïonîrete Säße. 3^ folgenben foüen einige

Säße behanbelt merben, bei benen mit SiücEfichi auf bie

©igenf^aft bei gu belaftenben ©runbftûcîel für bte 3«'
lâffigîeit ber ^erimeterbelaftung einige Qroeifel beftehen
töimen:

aa) öffentliche ©runbfiücte, b. h- fûleSje, bte öffent»
liehen ober gemeinnüßigen unb 3ntereffen btenen,
lörmen grunbfäßltch nur bann nicht perimeterpflidhtig er»

Hört merben, menn ber ihnen innemohnenbe öffentlich«
8mcdl folcher Sîatur ift, baß er bal ©ntftehen oon
Sonberoorteilen für bte fraglichen ©runbfiücte ohne
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tiers«. Hier kommt er zumeist industriellen oder gewerb-
lichen Betrieben zu, welche die öffentlichen Straßen Haupt-
sächlich zu benützen haben. Eine geringe Verkürzung des
Weges oder eine sonstige unbedeutend erscheinende Er-
leichterung des Verkehrs bedeutet für ein Industrie-
Etablissement häufig einen wesentlichen Sonderoorteil.

Als dritter, mit dem vorgenannten sich zwar häufig
deckender Sondervorteil mag die Schaffung kürzerer
Kommunikationen von einem Grundstück zu bestimmten,
für dasselbe besonders wichtigen Punkten, wie Bahnhöfen,
andern Verkehrszentren, Schulhäusern, Kirchen, Arbeits-
Plätzen, erwähnt werden. „Zeit ist Geld", sagt ein alt-
bekanntes Sprichwort. Daher bedeutet ein kürzerer Weg
für ein Grundstück entschieden auch einen Mehrwert.

Aber nicht nur die Schaffung kürzerer Wege bildet
einen Sondervorteil, sondern auch die Schaffung sonstwie
günstigerer Kommunikations'Verhältnisse. So sind z B.
die Anlage von Trottoirs, die Erstellung richtiger Straßen-
entwässerungsanlagen, die Verbreiteruno, die Verbesserung
des Längenprofils von Straßen und Wegen geeignet,
für diejenigen Grundstücke, die auf diese angewiesen oder
deren Verkehr wenigstens von ihnen hauptsächlich auf-
genommen wird, die Perimeterpflicht zu begründen.

Neben diesen, in mehr oder minder großem Maße
bei allen Gtraßenbauten und Straßenkorrektionen auf-
tretenden besonderen Vorteilen gibt es aber auch noch
solche, die mehr zufälliger Natur sind. Als solche lassen
sich anführen die durch einen Straßenbau bewirkte Un-
möglichkett der Verbauung der Aussicht durch allfällige
Neubauten, in vielen Fällen ein ganz wesentlicher Sonder-
vorteil, ferner die Schaffung eines größeren Bauabstandes
von benachbarten neuen Gebäuden. Häufig werden durch
die Neuanlage von Straßen auch bestehende Dienstbar-
ketten, namentlich Fahr- und Gehwegrechte, und andere
Lasten, die auf dem Boden haften, überflüssig. Der
Untergang derselben stellt sich ausnahmslos als ein in
die Augen springender Sonderoorteil dar. Hier ist jedoch
auf den speziellen Fall aufmerksam zu machen, daß, wenn
dieser Vorteil infolge ganzer oder teilweiser Entlastung
von bestehenden Unterhaltspflichten beim Bau von Ge-
meindestroßen (im Gegensatz zu N>.ben- oder Staats-
straßen) eintritt, er nicht in Form eines Perimeterbeitrages,
sondern durch Leistung einer angemessenen Auslösungs-
summe, die von einer besondern Schatzungskommission
bestimmt werden soll, auszugleichen ist. Diese Auslösungs
summe ist von der Gemeinde zu sondieren (Artikel 57
und 58 des Straßengesttzes). Von besonderer Wichtigkeit
ist der Untergang von bestehenden Lasten bei Bachver-
bauungen und Gewässerkorrektionen. Diese Lasten werden
in der Regel ausgelöst, wobei die Auslösungs betrage in
Form von Perimeterbeiträgen an das neue Unternehmen,
dem der inskünftige Unterhalt überbunden wird, zu be-

zahlen sind. Im übrigen besteht bei solchen Bachverbau-
ungen der wesentlichste Sonderoorteil immer darin, daß
die betreffenden Grundstücke von der stets drohenden
Überschwemmungs- Abrutschungs- oder Einsturzgefahr
oder von der bestehenden und eventuell immer weiter
zunehmenden Versumpfung befreit werden.

Die im Vorstehenden enthaltene Auszählung von
möglichen Sonderoorteilen bei Straßenbauten, Straßen-
korrektionen, Bachoerbauungen und Gewässerkorrektionen
will und kann notwendigerweise leine erschöpfende sein.
Die tatsächlichen Verhältnisse sind in den einzelnen Fällen
außerordentlich verschieden, weshalb auch die Gestaltung
und die Art der jeweiligen Sondervorteile äußerst mannig
faltig sind.

e) Würdigung der tatsächlichen Verhältnisse. Bei der

Beurteilung der Frage, ob für ein Grundstück ein be-

sonderes Interesse vorliege oder nicht, müssen regelmäßig
und zur Hauptsache objektive Gesichtspunkte maßgebend

sein, d. h. Verhältnisse, die lediglich im Grundstück selbst
begründet sind. Es darf bei der Umgrenzung des Pen-
meters somit in der Regel nicht abgestellt werden auf
die Bedürfnisse und Neigungen des jeweiligen Eigentümers
des Grundstückes, insbesondere deshalb nicht, weil sie
meist zufälliger Natur sind und daher von Eigentümer
zu Eigentümer, ja oft sogar bei der nämlichen Person,
wechseln. Der Maßstab der subjektiven Verhältnisse und
Interessen ist daher ein durchaus unzuverlässiger. Dessen
Anwendung verbietet sich aber auch mit Rücksicht auf die
Notar der Perimeterpflicht als eines auf den Grund und
Boden zu verlegenden Beitrages für demselben erwachsene
besondere Vorteile. So darf z. B. der Umstand, daß ein
Grundeigentümer seinen noch unÜberbauten Boden aus
diesen oder jenen Gründen nicht zu überbauen, also die
aus der Baulanderschließung resultierenden Sondervor-
teile nicht zu realisieren beabsichtigt, nicht einen Perimeter-
ausschließ ungsgrund bilden.

Diese Ausführungen gelten indessen nicht bloß für die

Umgrenzung des beteiligten Gebietes, sondern auch für die

Verteilung der Kosten auf die demselben zugeteilten ein-
zelnen Liegenschaften. Das Gesetz schreibt ausdrücklich vor,
daß diese Kostenverlegung nach Maßgabe waltender Ver-
häUniffe und unter Berücksichtigung der Vorteile, bei
Nebenstraßen auch noch unter Berücksichtigung der be-

stehenden Dienstbarkeiten, vorzunehmen sei. Diese Vor-
schrist hat indessen nicht bloß Geltung inbezug auf die

Würdigung der Verhältnisse der einzelnen Liegenschaften
für sich, sondern auch hinsichtlich der Würdigung der
Verhältnisse der verschiedenen Liegenschaften untereinander.
Es darf also nicht schablonenmäßig jedes Grundstück mit
dem nämlichen Betrag bedacht werden. Ebensowenig ist
zulässig, auf jeden Quadratmeter des beteiligten Gebietes
grundsätzlich den gleichen Kostenanteil zu verlegen. Viel-
mehr ist jedes Grundstück individuell zu behandeln, und
es sind dessen Verhältnisse und Vorteile gewissenhaft zu
würdigen und zu denjenigen der andern Grundstücke in

-Vergleich zu setzen.

ä) Einige konkrete Fälle. Im folgenden sollen einige
Fälle behandelt werden, bei denen mit Rücksicht auf die

Eigenschaft des zu belastenden Grundstückes für die Zu-
lässigkeit der Perimeterbelastung einige Zweifel bestehen
können:

aa) Öffentliche Grundstücke, d. h. solche, die öffent-
lichen oder gemeinnützigen Zwecken und Interessen dienen,
können grundsätzlich nur dann nicht perimeterpflichtig er-
klärt werden, wenn der ihnen innewohnende öffentliche
Zweck solcher Natur ist, daß er das Entstehen von
Sondervorteilen für die fraglichen Grundstücke ohne
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weiteres auSfdjließt. ®aS ift, fofetn aî§ ißerimeterunter»
nehmen eine VerfehrSeinridjluttg (Straße, öffentlicher
VerfefjrSplaß, gußroeg unb bergleicfjen) in grage fteßt,
Z. 93. ber gall tnbejug auf Bereits beftefjenbe ©trafen
unb fonftige bem ißublifum jum bauernben allgemeinen
®ebrau<h offenftcljen'ûe Slnftalten (ißarfanlagen ufro.).
®tefe Stegenfdjaften fönnen nidjt einem Unternehmen
tributär gemalt werben, bas bem nämlichen 3wed, roie

fte felbfi, p bienen hat. Sagegen ift eS bureaus pläfftg,
fie bann beitragspflichtig ju erflären, roenn ba§ perimeter»
unternehmen eine Vachoetbauung ober eine Vßctjfcrreftion
ift, benn biefe Unternehmen ftnb baju geeignet, ben ge=

nannten ©runbftüdcn befonbere Vorteile ju bringen. Slu§
bem gletchen ©runbe tonnen umgetehrt auch Vadjoerban»
ungSunternehmen mit ihrem Voben für ©traßenbauten
perimeterpffidjtig ertlärt roerben. Kirchen», ©djufhauS»
unb ©pitantegenfdjaften, VerroaltungSgebäube unb ber»

gleiten fönnen grunbfätjlich jebergeit tn einen perimeter
einbezogen roerben. ®te ©onberoorteile für biefelben
fönnen in ben oerfcfjtebenfien Vtobalitäten beftehen, rate

tn ber Verbefferung ber KommunifationSoerhättniffe für
bie Kirchgenoffen unb ©djutfinber, in ber Sermehrung
ber 3ugang§möglichfetten ufra. SnSbefonbere barf unb
muß im einzelnen galle auch Südficht genommen roerben

auf bie Vtöglidjfeit ober SBahrfdjetnlichfeit ber Verän»
berung ber- VenütpngSroeife ber fraglichen öffentlichen
©runbfiüde. güs einen beftehenben griebßof Z- 58. fann
bie begrünbete StuSfid^t beftehen, baß er in abfehbaren
Seiten p Vaugroeden Verroenbimg finbe. giêfatgrunb»
ftüde unterliegen genau ben gleichen Segeln rate fßrioat»
liegenfdjaften.

bb) Sahnanlagen fönnen ber fßerimeterpflicht für
©trafen tn ber Segel nicht unterzogen roerben. Sie
Segrünburg bedt fich mit berjenigen, bie in lit. a hieoor
für ben ®runb unb Voben befteßenber ©trafen ange=
geben roorben ift: @ln bem öffentlichen Vetfeßr bienen»
beS ©runbftüd fann einem für ben nämlichen Qroed
zu erfteHenben Unternehmen nicht beitragspflichtig gemacht
roerben. ©ine anbere Seurteilung müßte bann paß
gretfen, roenn ein ©runbftüd etnes VahnunterneßmenS
nid^t zu SerfehrSzwfden beftimmt ift, fonbern tn einer
außerhalb btefer Swede liegenben Sßetfe, j. V. al§ Sager»
ober Vauplaß, benüßt roirb, ober roenn bie betreffenbe
©traßenbaute bem Sahnunternehmen betriebstedpifch
bireft sugute fommt. 3n biefen gälten roürbe bem ©in»
bezug tn ben perimeter grunbfäßttch SdhtS im SBege ftehen.

(gorifeßung folgt).

Dom Unterricht an gewerblichen
^ortbtlôutiôsfcl?itlcri.

(Stornfponbenj.)

Sur Sßenige fönnen fich babon Sechenfchaft geben,
roetch wichtige Soße ber Unterricht an ben geroerblichen
gortbilbungSfdjufen ju fpielen berufen ift, bittet btefer
öodj ein äußetft widjtigeS ©lieb in ber Kette ber Per»

fdjiebenen SluSbilbungêftufen uuferer angeßenben |janb=
luerferfcdjaft. ®iefeS letztgenannte SBort utuß als boppcl»
finnig aufgefaßt roerben, inbetn bantit nicht allein ber
in§ Seben fjinauStretenbe junge (Gefellc, fonbern ber
hoffentlich befferen Sutten entgegèngehenbe i>anbwerfer=
ftanb überhaupt gemeint fein fann. greiltdj barf ich
faum baran beuten, baß nun ber gabrifbetrieb nach
unb nach berfdjwinbcn roirb, ficher aber ift, baß heute
mit allen äJiitteln ein gang beftimmteS S'et befolgt roirb,
öeu §anbroerfer wieber auf ben fo biet befangenen
golbenen Soben gu fteÜen. SS ift fdjon einmal an
btefer ©teile anläßlich ber Vefpredjttttg ber üütufteröer»
orbnung für baS ©nbmiffionSwefen betont roorben, baß

ber .6obel erft au fich felbft augefeßt roerben muß, bebor
an bie (Streichung höherer Siele gebadjt roerben fann,
unb in ber (Gewerbefdjule finbet ber angeßenbe Sleifter,
ober fagen roir ©efeüe, (Gelegenheit, fich für baS ge=
roerbliche Seben itt einer SBeife Porgnbereiten, bie ißm
oft über fchroere Verlegenheiten binwegguljelfen Pettnag.
VoraitSfeßunq babet ift freilich, baß eben biefe ©ewerbe»
fdjuleit ober gewerblichen gortbilbungSfcßulen berart
geleitet roerben, baß ber Seßrltng baS finbet, waS er auch
roirftid) notroenbig hat, Sehren aus bem unb für baS praf»
itfeße Seben felbft. gn weitaus ben meiften gälten roirb,
hauptfSchlief) in fleineren Drtfdjaften, ber geroerbliche
Unterricht auch ben technifdjen gächern, bon benen
hier auSfchtießtich bie Sebe fein foil, Pott ber Sehret»
fdjaft erteilt, auch beSroegen, toeil eS ba unb bort an
tcchnifchen ^itfSfräften fehlt unb roeil bie aßerbtngS
meiftenS befçhetbene ^onorieruttg ber Unterrichtêftunben
bet "fo"ft nidf)t auf Sofen gebetteten Sehrerfdjaft ein
fleiner rotHfomntener SebenPerbienft bebeutet. Sd) glaube
bereits Pcrftanben roorben gu fein, um mich hierüber
nicht länger mehr auStaffen gu müffen, immerhin muß
bie fpegießc ©ignung Pon Sehrer ober ïechnifer für ben
Unterrid)t etroaS näher unterfucht roerben, ohne babet

gar einen gelbgug gegen bie fperren Sehrer eröffnen
gu wollen.

liegt auf ber fpanb, baß fich ber Seßrer att Por=
ßanbene Vorlagen halten muß, er alfo fdjott bie Sluf»
gaben nicht att§ ber IßraziS herausnehmen fann, roie
bieS eigentlich für ben technifdjen Unterricht gerabe fo
bringenb notroenbig roäre. SDiefe Vorlagen ftnb gum
großen Seit auch fef}r mangelhaft unb es bleibt bem
©chüter nichts roeiter übrig, als gu fopieren unb Stuf»
gäbe beS SefjrerS ift eS, Vortage unb Seicfjnung gegen»
einanöer abjuroägen, allein babei roerben felbftoerftänb»
lieh bie gehler ber Vorlage roieberutn Perbielfältigt unb
ber ©chuter fjat babei bie für ihn meiftenS angenehme
Vequcmlichfeit, nichts benfen gu müffen. gft, roie bieS

meiftenS gutrifft, ber ©eroerbelefjrer gubettt nicht Set«h=
nungSletjrer, bann geht ißm neben ber 5ßrajiS noch bie
Kenntnis beS technifdjen 3e'<hoen§ überhaupt ab unb
er muß auch baPon abfeßen, bie IßrobuEte ber Schüler
forrigieren gu fönnen, ein Umftanb, ber einen gang
tiefen ©chatten auf ben Unterricht an gewerblichen
gortbitbungSfcfjulen gu werfen imftanbe ift. @S erginge
ja unS ïedjnifern fauttt attberS, wollten wir an ben
©chilien beifptelSweife Satein ober ©rifdjifch unterrichten,
auch hwürbe eben bie Vorbtlbnng bollftänbig ab»

geßett.
@ine Sefferung ift allerbingS baburch eingetreten,

nadjbem an ®echnifen ober (Sewerbefdjulen größerer
©täbte Kurfe für (Gewerbelehrer Peranftattet würben.
®ie ©ache ift ja gut gemeint, aber ich fyip mir nicht
PorfteHen, baß jemanb in einem KurS Pon 14 »tägiger
Matter audj bei ben allergrößten SInftcengungen bas in
fich aufnehmen fann, waS fich ber îecfjnifer erft burch
langes ©tubium am ïechnifum unb fpäter an £>odj»
fchulen unb nad) langer 5ßraj;i§ aneignen fann, unb
baß bie Konftcuftionen nicht nur in ber Vaubrandje,
fonbern auch im ÛDÎafdjinenfach ftetS größeren Verfchie^
bttngen unb Slenberungen unterworfen finb, braucht
nicht erft erwähnt gu werben.

Söenn bas gntereffe beS ©dplerS gu fetner Sfufgabe
ftetS wach gehalten werben fotl, fo muß bie Slufgabe
bireft ans ber $rajiS herausgegriffen fein unb bieSlrbeitS»

freute fann erljößt werben,, wenn Heinere Söfungett
in SBirftichfeit ausgeführt werben fönnen; baß babei
aber ber Sefjrer felbft ein ißraftifer fein muß, liegt auf
ber fpaub. gaffen wir gutem noch ben Unterricht in
fleineren Drtfchaften, immerhin bon folcßen bis gu 2000
Einwohnern, ins Huge, wo bem Sefjrer Sente aus allen
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weiteres ausschließt. Das ist, sofern als Perimeterunter-
nehmen eine Verkehrseinrichtung (Straße, öffentlicher
Verkehrsplatz, Fußweg und dergleichen) in Frage steht,
z. B. der Fall inbezug auf bereits bestehende Straßen
und sonstige dem Publikum zum dauernden allgemeinen
Gebrauch offenstehende Anstalten (Parkanlagen usw.).
Diese Liegenschaften können nicht einem Unternehmen
tributär gemacht werden, das dem nämlichen Zweck, wie
sie selbst, zu dienen hat. Dagegen ist es durchaus zulässig,
sie dann beitragspflichtig zu erklären, wenn das Perimeter-
unternehmen eine Bachverbauung oder eine Bachkorrektion
ist, denn diese Unternehmen sind dazu geeignet, den ge-
nannten Grundstücken besondere Vorteile zu bringen. Aus
dem gleichen Grunde können umgekehrt auch Bachverbau-
ungsunternehmen mit ihrem Boden für Straßenbauten
perimeterpflichtig erklärt werden. Kirchen-, Schulhaus-
und Spitalliegenschaften, Verwaltungsgebäude und der-
gleichen können grundsätzlich jederzeit in einen Perimeter
einbezogen werden. Die Sondervorteile für dieselben
können in den verschiedensten Modalitäten bestehen, wie
in der Verbesserung der Kommunikationsverhältnisse für
die Kirchgenoffen und Schulkinder, in der Vermehrung
der Zugangsmöglichkeiten usw. Insbesondere darf und
muß im einzelnen Falle auch Rücksicht genommen werden
auf die Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit der Verän-
derung der Benützungsweise der fraglichen öffentlichen
Grundstücke. Für einen bestehenden Friedhof z. B. kann
die begründete Aussicht bestehen, daß er in absehbaren
Zeiten zu Bauzwecken Verwendung finde. Fiskalgrund-
stücke unterliegen genau den gleichen Regeln wie Privat-
liegenschaften.

dd) Bahnanlagen können der Perimeterpflicht für
Straßen in der Regel nicht unterzogen werden. Die
Begründung deckt sich mit derjenigen, die in lit, a, hievor
für den Grund und Boden bestehender Straßen ange-
geben worden ist: Ein dem öffentlichen Verkehr dienen-
des Grundstück kann einem für den nämlichen Zweck

zu erstellenden Unternehmen nicht beitragspflichtig gemacht
werden. Eine andere Beurteilung müßte dann Platz
greifen, wenn ein Grundstück eines Bahnunternehmens
nicht zu Verkehrszwcckm bestimmt ist, sondern in einer
außerhalb dieser Zwecke liegenden Weise, z. B. als Lager-
oder Bauplatz, benützi wird, oder wenn die betreffende
Straßenbaute dem Bahnunternehmen betriebstechnisch
direkt zugute kommt. In diesen Fällen würde dem Ein-
bezug in den Perimeter grundsätzlich nichts im Wege stehen.

(Fortsetzung folgt).

Vom Unterricht an gewerblichen
Fortbildungsschulen.

(Korrespondenz.)

Nur Wenige können sich davon Rechenschaft geben,
welch wichtige Rolle der Unterricht an den gewerblichen
Fortbildungsschulen zn spielen berufen ist, bildet dieser
doch ein äußerst wichtiges Glied in der Kette der ver-
schiedenen Ausbilvungsstnfcn unserer angehenden Hand-
werkerschaft. Dieses letztgenannte Wort muß als doppel-
sinnig aufgefaßt werden, indem damit nicht allein der
ins Leben hinaustretende junge Geselle, sondern der
hoffentlich besseren Zeiten entgegengehende Handwerker-
stand überhaupt gemeint sein kann. Freilich darf ich
kaum daran denken, daß nun der Fabrikbetrieb nach
und nach verschwinden wird, sicher aber ist, daß heute
mit allen Mitteln ein ganz bestimmtes Ziel befolgt wird,
den Handwerker wieder auf den so viel besungenen
goldenen Boden zu stellen. Es ist schon einmal an
dieser Stelle anläßlich der Besprechung der Musterver-
vrdnnng für das Snbmisfionswesen betont worden, daß

der Hobel erst an sich selbst angesetzt werden muß, bevor
an die Erreichung höherer Ziele gedacht werden kann,
und in der Gewerbeschule findet der angehende Meister,
oder sagen wir Geselle, Gelegenheit, sich für das ge-
merkliche Leben in einer Weise vorzubereiten, die ihm
oft über schwere Verlegenheiten hinwegzuhelfen vermag.
Voraussetzung dabei ist freilich, daß eben diese Gewerbe-
schulen oder gewerblichen Fortbildungsschulen derart
geleitet werden, daß der Lehrling das findet, was er auch
wirklich notwendig hat, Lehren ans dein und für das prak-
tische Leben selbst. In weitaus den meisten Fällen wird,
hauptsächlich in kleineren Ortschaften, der gewerbliche
Unterricht auch in den technischen Fächern, von denen
hier ausschließlich die Rede sein soll, von der Lehrer-
schaft erteilt, auch deswegen, weil es da und dort an
technischen Hilfskräften fehlt und weil die allerdings
meistens bescheidene Honorierung der Unterrichtsstunden
der ffonst nicht auf Rosen gebetteten Lehrerschaft ein
kleiner willkommener Nebenverdienst bedeutet. Ich glaube
bereits verstanden morden zu sein, um mich hierüber
nicht länger mehr auslasten zu müssen, immerhin muß
die spezielle Eignung von Lehrer oder Techniker für den
Unterricht etwas näher untersucht werden, ohne dabei

gar einen Feldzug gegen die Herren Lehrer eröffnen
zu wollen.

Es liegt aus der Hand, daß sich der Lehrer an vor-
handene Vorlagen halten muß, er also schon die Auf-
gaben nicht ans der Praxis herausnehmen kann, wie
dies eigentlich für den technischen Unterricht gerade so

dringend notwendig wäre. Diese Vorlagen sind zum
großen Teil auch sehr mangelhaft und es bleibt dem
Schüler nichts weiter übrig, als zu kopieren und Auf-
gäbe des Lehrers ist es, Vorlage und Zeichnung gegen-
einander abzuwägen, allein dabei werden selbstoerständ-
lich die Fehler der Vorlage wiederum vervielfältigt und
der Schüler hat dabei die für ihn meistens angenehme
Beqmmlichkeit, nichts denken zu müssen. Ist, wie dies
meistens zutrifft, der Gewerbelehrer zudem nicht Zeich-
nungslehrer, dann geht ihm neben der Praxis noch die
Kenntnis des technischen Zeichnens überhaupt ab und
er muß auch davon absehen, die Produkte der Schüler
korrigieren zn können, ein Umstand, der einen ganz
tiefen Schatten auf den Unterricht an gewerblichen
Fortbildungsschulen zu werfen imstande ist. Es erginge
ja uns Technikern kaum anders, wollten wir an den
Schulen beispielsweise Latein oder Griechisch unterrichten,
auch uns würde eben die Vorbildung vollständig ab-
gehen.

Eine Besserung ist allerdings dadurch eingetreten,
nachdem an Techniken oder Gewerbeschulen größerer
Städte Kurse für Gewerbelehrer veranstaltet wurden.
Die Sache ist ja gut gemeint, aber ich kann mir nicht
vorstellen, daß jemand in einem Kurs von 14-tägiger
Dauer auch bei den allergrößten Anstrengungen das in
sich aufnehmen kann, was sich der Techniker erst durch
langes Studium am Technikum und später an Hoch-
schulen und nach langer Praxis aneignen kann, und
daß die Konstruktionen nicht nur in der Baubranche,
sondern auch im Maschinenfach stets größeren Verschie-
billigen und Aenderungen unterworfen sind, braucht
nicht erst erwähnt zu werden.

Wenn das Interesse des Schülers zu seiner Aufgabe
stets wach gehalten werden soll, so muß die Aufgabe
direkt aus der Praxis herausgegriffen sein und dieArbeits-
freude kann erhöht werden,, wenn kleinere Lösungen
in Wirklichkeit ausgeführt werden können; daß dabei
aber der Lehrer selbst ein Praktiker sein muß, liegt auf
der Hand. Fassen wir zudem noch den Unterricht in
kleineren Ortschaften, immerhin von solchen bis zu 2<M
Einwohnern, ins Auge, wo dem Lehrer Leute aus allen
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